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Fachtag Mutig sein – Haltung zeigen 7.11.2025 in Rostock

Mythos Neutralitätsgebot –
Demokratiestärkung geht nur 
ohne!

Prof‘in Dr. Karin Böllert



Gliederung

 Neutralitätsgebot als inszenierte Diskreditierung politisch Unliebsamer!

 Mythos Neutralitätsgebot!

 Zwischenfazit: Instrumentalisierung des Neutralitätsgebotes!

 Zusammenhalt statt Einschüchterung: Perspektiven und Herausforderungen! 



Neutralitätsgebot als inszenierte Diskreditierung politisch Unliebsamer!



Manche Stimmen sehen in den Nichtregierungsorganisationen (NGOs) eine Schattenstruktur, die mit staatlichen 
Geldern indirekt Politik betreibt. Laut einem Bericht der „Welt“ erhalten zahlreiche NGOs,die sich öffentlich 
politisch links positionieren, finanzielle Mittel aus Bundesministerien. Dies stellt ein Spannungsverhältnis dar, 
denn wenn diese Organisationen aktiv in politische Meinungsbildung eingreifen, könnte dies ein Verstoß gegen 
die demokratische Grundordnung sein (www.welt.de/debatte/plus255395 416/NGOs-Der-deutsche-Deep-State-
und-seine-gefaehrliche-Macht.html).

In 551 Fragen wird die Gemeinnützigkeit von NGOs wie Omas Gegen Rechts, Campact, Greenpeace, 
CORRECTIV, Foodwatch und der Amadeu Antonio Stiftung infrage gestellt. Auffällig ist, dass der Rundumschlag 
gegen die demokratische Zivilgesellschaft Organisationen trifft, die sich für Umweltschutz sowie Freiheitsrechte 
einsetzen und über Rechtsextremismus aufklären (https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/551-fragen-zu-
ngos-eine-antwort-wie-ein-faktencheck-134491/).

http://www.welt.de/debatte/plus255395%20416/NGOs-Der-deutsche-Deep-State-und-seine-gefaehrliche-Macht.html
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/551-fragen-zu-ngos-eine-antwort-wie-ein-faktencheck-134491/




04 March 2025 (über 2.300 Wissenschafler*innen)
Offener Brief anlässlich der Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zur 
politischen Neutralität staatlich geförderter Organisationen
Wir bitten Sie daher eindringlich:

1.Die Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft zu respektieren – Staatlich geförderte Organisationen dürfen sich im 
Rahmen ihrer satzungsgemäßen Ziele äußern, ohne dass ihnen pauschal Parteilichkeit unterstellt wird.

2.Das Neutralitätsgebot richtig auszulegen – Eine verfassungsrechtliche Grundlage des Staates, geförderte 
Akteure auf politische Enthaltsamkeit und Meinungslosigkeit zu verpflichten, besteht nicht. Staatliche Förderung 
bedeutet keine inhaltliche Vereinnahmung.

3.Keinen politischen Druck auf kritische Akteure auszuüben – Die Gemeinnützigkeit von Organisationen muss auf 
Basis rechtlich klar definierter und fairer Kriterien bewertet werden, nicht nach politischer Opportunität.

4.Demokratiefördergesetz einführen – Der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags hat 2013 
parteiübergreifend, auch mit Stimmen der CDU/CSU, eine nachhaltige Demokratieförderung gefordert. Der Bund 
sollte Politische Bildung und Demokratiearbeit daher dauerhaft finanzieren und die Grundlage hierfür mit einem 
Demokratiefördergesetz schaffen.



V o r b e m e r k u n g d e r B u n d e s r e g i e r u n g

Der freiheitliche demokratische Verfassungsstaat lebt von 
zivilgesellschaftlichem Engagement für ein friedliches und 
respektvolles Zusammenleben und dem Einsatz gegen 
menschen- und demokratiefeindliche Phänomene.
Sofern die Fragesteller eine mögliche Unterstützung der in 
den einzelnen Fragen aufgeführten Organisationen für 
politische Demonstrationen oder Proteste thematisieren, ist 
darauf hinzuweisen, dass das Grundgesetz ein Grundrecht auf
Versammlungsfreiheit garantiert (Artikel 8 des Grundgesetzes 
– GG). 
Die Bundesregierung sieht keine Anhaltspunkte für die in der 
Kleinen Anfrage enthaltene Behauptung, wonach die 
geförderten „NGOs eine Schattenstruktur“
bildeten.



Im zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelten 
Koalitionsvertrag für die laufende 21. Legislaturperiode 
wurde auch vereinbart, „eine unabhängige Überprüfung“ 
des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ hinsichtlich der 
Wirkung und Zielerreichung des Bundesprogramms zu 
veranlassen 
(www.koalitionsvertrag2025.de/sites/www.koalitionsvertra
g2025.de/files/koav_2025.pdf, S. 106, zuletzt abgerufen am 
2. September 2025).
Die bevorstehende Überprüfung des Bundesprogramms 
„Demokratie leben!“ ist im Frühsommer 2025 durch die 
Bundesministerin für Bildung, Familie, Se-nioren, Frauen 
und Jugend, Karin Prien (CDU), erneut angekündigt worden, 
nachdem zum wiederholten Male dahin gehende Kritik am 
Bundesprogramm geäußert worden war, dass dieses u. a. 
Organisationen aus dem Umfeld islamistischer Akteure mit 
Bundesmitteln fördere 
(www.tagesspiegel.de/politik/antisemitismus-verdacht-bei-
demokratie-leben-forderprojekte-des-bundes-sollen-auf-
den-prufstand-13892623.html, zuletzt abgerufen am 2. 
September 2025)



Mythos Neutralitätsgebot!
4.9 Eine vertrauenswürdige Kinder- und Jugendhilfe ist eine 
demokratiestärkende Interessenvertretung junger 
Menschen! 
Leitsatz: Kinder- und Jugendhilfe ist nicht politisch neutral, 
weil sie demokratisch und parteilich ist. 

Kinder- und Jugendhilfe tritt als Vertreterin der Kinder- und 
Jugendpolitik auf, denn sie ist nicht zu politisch-inhaltlicher 
Neutralität verpflichtet, sondern hat die Aufgabe und Pflicht, 
sich selbst aktiv gestaltend für junge Menschen einzubringen 
und – wo nötig – für sie zum Sprachrohr zu werden. Sie 
positioniert sich klar gegen Hass, Ausgrenzung, 
demokratiefeindliche Haltungen und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit und für Demokratie, Vielfalt und 
Diversität. 



Die JFMK beobachtet, dass Träger und Fachkräfte der Jugendarbeit sowie Ehrenamtliche und 
jugendpolitische Gremien vor Ort (u. a. Jugendbeteiligungsgremien
etc.) zunehmend mit demokratie- und menschenfeindlichen Überzeugungen von
Vertreterinnen und Vertretern rechtsextremistischer Positionen konfrontiert werden.



Ein „Vorwurf“, den diese Seite erhebt, ist, dass Träger, Fachkräfte, Ehrenamtliche und 
Jugendgremien gegen ein sogenanntes „Neutralitätsgebot“ verstoßen. Aus Sicht der 
JFMK ist ein sogenanntes Neutralitätsgebot verfassungsrechtlich nicht 
normiert. Die Vorgaben des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz (GG) können nicht auf 
ein sogenanntes Neutralitätsgebot reduziert werden, sondern sind im Zusammenhang 
mit anderen verfassungsrechtlichen Geboten einzuordnen. Von besonderer Bedeutung 
sind dabei die Menschenwürde, der Wesensgehalt der Grundrechte und die 
sogenannten Strukturprinzipien (Demokratie-, Sozialstaats- und 
Rechtsstaatprinzip einschließlich Gewaltenteilung), die als unveränderliche 
Grundsätze in der Verfassung festgeschrieben sind (vgl. Art. 1 bis 20 GG, insb. Art. 19 
Abs. 2 GG sowie Art. 79 Abs. 3 GG).

(1) Die Parteien 
wirken bei der 
politischen 
Willensbildung des 
Volkes mit.



Neutralität im Sinne der Verfassung bedeutet Unparteilichkeit, nicht aber Wertefreiheit oder 
gar Positionslosigkeit. Positionen und Äußerungen außerhalb demokratischer Werte 
müssen durch Träger und Fachkräfte der Jugendarbeit als solche aufgezeigt und 
entsprechend behandelt werden. Das kann auch den Ausschluss von Vertreterinnen und 
Vertretern solcher Haltungen beinhalten – auch zum Schutz von jungen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern, die ggf. von entsprechenden Äußerungen und Handlungen negativ betroffen sind.



5. Um Orientierung für Träger, Fachkräfte und Ehrenamtliche der Jugendarbeit sowie für Jugendgremien zu 
geben, erklären die Jugend- und Familienministerinnen, -minister, -senatorinnen und -senatoren der Länder:

5.1 Erfolgreiche demokratische Jugendarbeit ist entsprechend der Werte des Grundgesetzes und der darin 
garantierten Rechte ausgerichtet. Dabei sind Offenheit, Vielfalt und Pluralität, Kontroversität, 
Befähigung zur eigenständigen Orientierung sowie ein Indoktrinationsverbot in der 
Jugendarbeit Arbeitsmaxime. Sie dürfen nicht durch Forderungen nach politischer Neutralität 
gefährdet bzw. in Frage gestellt werden.



5.2 Die JFMK spricht sich deshalb dafür aus, den irreführenden Begriff eines sogenannten 
Neutralitätsgebots auf seine Sachgemäßheit nach Art. 21 GG zurückzuführen und als solchen im 
Zusammenspiel aller verfassungsrechtlichen Gebote auszulegen. Das entschiedene Eintreten gegen Aussagen 
und Handlungen, die mit Demokratie sowie Grund- und Menschenrechten nicht vereinbar sind, ist Aufgabe 
öffentlicher und freier Jugendarbeit. Damit kann Jugendarbeit nie „neutral“ sein, sondern basiert 
auf Werten, die das GG und demokratische Prinzipien vorgeben.



5.3 Öffentliche Träger unterliegen verfassungsrechtlichen Geboten, wie dem Gebot der Chancengleichheit 
der Parteien. Diese Gebote fordern Unparteilichkeit jedoch keine Wertneutralität und Positionslosigkeit. Den 
öffentlichen Trägern obliegt dabei auch, die freien Träger zu unterstützen und ihnen Handlungssicherheit zu 
geben.

5.4 Freie Träger der Jugendarbeit sind „Grundrechtsträger“ (u. a. der Meinungs-, Religions- und Kunstfreiheit) 
und verlieren diesen Status auch dann nicht, wenn sie durch öffentliche Gelder gefördert werden. Ihnen steht ein 
weiter Spielraum in Bezug auf politische Positionierung zu. Sie sind demnach auch nicht grundsätzlich 
verpflichtet, Positionierungen von Parteien im Rahmen ihrer Arbeit aufzugreifen und darzustellen oder Parteien 
und Gruppen in Veranstaltungen und Veröffentlichungen einzubeziehen.



Die Kinder- und Jugendhilfe und ihre 
Praxis können grundsätzlich nicht politisch 
neutral sein. Denn Demokratie und 
politische Praxis werden in konkreten 
Lebens-situationen, anhand spezifischer 
Probleme und in realen Konflikten durch 
Kinder und junge Menschen erfahren und 
gelernt. Nur so ist politische Bildung 
denkbar. In Deutschland unterstützt die 
demokratische Zivilgesellschaft diesen 
Prozess der Selbstbildung von Mündigkeit 
durch eine plurale Trägerlandschaft, die 
politische Bildung in den sozialen Räumen, 
in denen Kinder und Jugendliche leben, 
ermöglicht. 



Es ist keine grundlegende Voraussetzung für 
eine demokratische Meinungsbildung, dass 
gemeinnützige Organisationen sich 
parteipolitisch neutral äußern. Grundlegende 
Voraussetzung für eine demokratische 
Meinungsbildung ist im Gegenteil, dass 
Grundrechtsträger von ihren 
demokratiekonstituierenden Grundrechten 
Gebrauch machen können. 



Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir 
mit Bedauern feststellen, dass das hier vorliegende 
Anliegen bereits wiederholt behandelt worden ist. Es 
geht vermeintlich um die Frage der politischen 
Neutralität nicht-staatlicher Organisationen der 
Zivilgesellschaft, die durch staatliche Programme 
gefördert werden.1 Das Argument der Neutralität 
wird in den vor-liegenden Anfragen und Anträgen 
allerdings instrumentalisiert. Die Initiativen verfolgen 
das Ziel, Nichtregierungsorganisationen in ihrer 
politischen Meinungsäußerung und ihrem politischen 
Engagement zu beschränken. Mit den Anträgen und 
Anfragen wird das legitime, verfassungsrechtlich 
geschützte Engagement der Zivilgesellschaft als 
parteiische Einflussnahme umgedeutet. Die Strategie 
der Umdeutung wird genutzt, um Druck auf 
zivilgesellschaftliche Organisationen auszuüben. 



Schlussfolgerung 
Der Antrag verkennt die verfassungsrechtliche und 
jugendhilferechtliche Stellung der Jugendverbände: Er 
überträgt das staatliche Neutralitätsgebot unzulässig auf 
freie Träger und schränkt damit die Grundrechte der 
Meinungsfreiheit und Vereinigungsfreiheit junger 
Menschen und ihrer Organisationen ein. Der Antrag 
ignoriert die besondere Funktion der Jugendverbände als 
selbstorganisierte Lernorte der Demokratie nach § 12 
SGB VIII, ihren Auftrag, Interessen und Anliegen junger 
Menschen zu vertreten und ihre Funktion als nicht-
staatliches Korrektiv in der Jugendhilfe. Zusätzlich 
widerspricht der Antrag internationalen Verpflichtungen 
Deutschlands aus der UN-Kinderrechtskonvention. Der 
Antrag schwächt zivilgesellschaftliches Engagement, 
anstatt es als Grundpfeiler der Demokratie zu stärken. 



Die Verschiebung des Diskurses nach 
Rechtsaußen und die Zunahme von Angriffen 
auf zivilgesellschaftliche Organisationen 
stellen eine enorme Gefahr für unser 
demokratisches Staatswesen und 
Miteinander dar. Wir tragen Verantwortung 
dafür, dass junge Menschen in einer 
vielfältigen, offenen und demokratisch 
geprägten Gesellschaft aufwachsen und diese 
weiterhin bewahren können. 



Wir erwarten von allen 
demokratischen 
Parteien im Landtag 
wie auch in den 
Kommunen in NRW, 
dass sie Angriffen auf 
verfassungsrechtlich 
verbriefte Rechte der 
freien und 
gemeinwohlorientierten 
Jugend(sozial)arbeit
entschieden 
entgegentreten. 



Zwischenfazit: Instrumentalisierung des Neutralitätsgebotes

 Der Verweis auf das Neutralitätsgebot enthält die politische Strategie, Meinungsvielfalt einzuschränken, 
politisch Andersdenkende mundtot zu machen und sich einem demokratisch motivierten, 
menschenrechtsbasierten Diskurs zu entziehen!

 Der Verweis auf das Neutralitätsgebot kann eine Feigenblattfunktion haben, dann, wenn Träger der Kinder-
und Jugendhilfe sich in politisch herausfordernden Zeiten einer Positionierung entziehen möchten, um sich 
nicht angreifbar zu machen, und es sich im Wegducken „gemütlich“ machen! 

 Der Verweis auf das Neutralitätsgebot Fachkräften gegenüber verkennt den Auftrag der Kinder- und 
Jugendhilfe zur politischen Meinungsbildung und lässt Kolleg*innen im Regen stehen!



Zusammenhalt statt Einschüchterung: Perspektiven und Herausforderungen



https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2023/Pos
itionspapier_Neutralit%C3%A4tsgebot.pdf

https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2024/AGJ-
Leitlinien_zum_Umgang_mit_der_AfD.pdf













1. Institutionelle und strukturelle Maßnahmen: Diese verfolgen 
das Ziel, die Reaktionsfähigkeit bei Bedrohungen zu verbessern 
und Maßnahmen rasch zu koordinieren, indem sie Strukturen 
schaffen oder Abläufe institutionalisieren. Dies kann z. B. die 
Einrichtung eines „Runden Tischs Extremismus“ mit Politik, 
Polizei, Verwaltung und Zivilgesellschaft oder eines Krisenteams 
sein. Solche Gremien ermöglichen einen kontinuierlichen 
Lageabgleich und die Informationsweitergabe sowie effizientere 
Arbeitsteilung in der Reaktion auf Vorfälle durch eine klare 
Rollenverteilung. Auch zusätzliche Stellen zur 
Extremismusprävention und Demokratiestärkung fallen in diesen 
Bereich. Strukturbildende Maßnahmen erweisen sich in der 
Projektarbeit oft als ausgesprochen wertvoll. Sie stellen 
allerdings erhebliche Anforderungen hinsichtlich der 
notwendigen Ressourcen an Kommunen.



2. Maßnahmen der Informationsvermittlung, Schulung und Qualifizierung: Diese Dimension soll die 
Handlungssicherheit durch eine verbesserte Informationslage erhöhen. Sowohl Betroffenen als auch 
beteiligten Multiplikator:innen fällt es so leichter, Probleme zu lösen oder Entscheidungen zu treffen. 
Maßnahmen in diesem Handlungsbereich sind beispielsweise empirische Studien über Täterstrukturen 
und Vorfälle, Aufklärung über Themen wie „Hass im Netz“ samt passenden Kompetenzschulungen zur 
Gegenrede oder persönliche Sicherheitstrainings. Solche Angebote sind oft schnell und 
ressourcenschonend umsetzbar. Eine zentrale Herausforderung dieses Bereichs ist es jedoch, Qualität 
und Relevanz der Informationsangebote zu sichern, die passende Expertise für Schulungsangebote zu 
finden und sicherzustellen, dass aus dem Wissen auch Anwendungen entstehen, die die Lage vor Ort 
verbessern.





Viele Bedrohungslagen entstehen in direkten Konfrontationen
engagierter Personen mit Angreifenden.
Hier setzen Trainings zur Selbstbehauptung und zum
Eigenschutz an. Diese sollten nicht mit Selbstverteidigungs-
oder Kampfsporttrainings verwechselt werden.
Die Teilnehmenden lernen vielmehr vorausschauendes
Verhalten und rechtzeitiges Erkennen von Konflikt- und
Bedrohungssituationen. Deeskalation und Gewaltfreiheit
sind zentrale Prinzipien.
Die Schulungsteilnehmenden gewinnen Selbstsicherheit
und Konfliktfähigkeit durch eine klare Kommunikation
und Übungen zur Körpersprache. Sie werden
befähigt, ihre Grenzen zu schützen und angemessen auf
verbale oder physische Angriffe zu reagieren. Sie loten
auch aus, wie sie sich selbst und innerhalb ihrer Gruppe
gegenseitig helfen können und welche Hilfsmittel (z. B.
Apps) dabei nützlich sein können.







Rechtsextreme Gruppen entwickeln zunehmend 
Gegenstrategien, um Präventionsmaßnahmen zu unterlaufen 
oder zu diskreditieren.
Dazu gehören gezielte Desinformationskampagnen
oder die bewusste Umdeutung von Präventionsinhalten.
Einschüchterungen durch extremistische Gruppierungen, 
parlamentarische Anfragen mit unangemessener Detailtiefe 
zu einzelnen Akteuren und Initiativen u.a. hinsichtlich ihrer
Gemeinnützigkeit und politischer Neutralität, Unsicherheit in 
der langfristigen Finanzierung und erhöhte Berichts- und 
Dokumentationspflichten
schränken Handlungsspielräume einzelner
zivilgesellschaftlicher Akteure ein. Dieses Phänomen wird 
auch als "shrinking spaces" bezeichnet und kann die Arbeit 
von Initiativen, die sich für die Prävention von 
Rechtsextremismus einsetzen, erschweren.





 Öffentliche und freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe sind aufgefordert, Leitbilder und Leitlinien zum 
Umgang mit extremistischen Angriffen zu entwickeln und diese deutlich zu kommunizieren!

 Dazu gehört auch zu reflektieren, wie der Umgang mit demokratiefeindlichen und 
menschengruppenfeindlichen Positionierungen „in den eigenen Reihen“ aussehen soll!

 Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe müssen im Umgang mit Anfeindungen geschützt, darauf vorbereitet 
und dafür qualifiziert werden!   

 Adressat:innen der Kinder- und Jugendhilfe benötigen unseren Schutz auch in Bezug auf die Gefährdung 
ihres Engagements!

 Adressat:innen der Kinder- und Jugendhilfe mit antidemokratischen Einstellungen muss mit klarer 
Positionierung bei kontinuierlicher Gesprächsbereitschaft begegnet werden!
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